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Unterlagen für Spielhallenerlaubnis 
 
 
Um eine Spielhalle betreiben zu dürfen, benötigen Sie nach § 9 Abs. 1 des Hessischen Spiel-

hallengesetztes (SpielhG) eine Erlaubnis. Um Ihnen diese Erlaubnis erteilen zu können, be-

nötige wir folgende Unterlagen: 

 

 

 

 Gewerbeanmeldung 

 

 Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 SpielhG 

 Personalausweis/Pass (evtl. Meldebestätigung) 

 

 Aktuelles Führungszeugnis für Behörden 

(Nicht älter als 3 Monate; beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen) 

 
 Gewerbezentralregisterauskunft für Behörde 

(Nicht älter als 3 Monate; beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen) 

 
 Miet- bzw. Pachtvertrag  

 
 Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis  

(Nicht älter als 3 Monate; nur online beim Amtsgericht Hünfeld zu beantragen)  

 www.vollstreckungsportal.de  

 
 Bescheinigung über Steuersachen  

(Nicht älter als 3 Monate; beim zuständigen Finanzamt zu beantragen) 

 

 
 

 
Kosten 
 

 Konzessionsgebühr 3.000,00 Euro 
 

 Gewerbeanmeldung 33,00 € 
 

 
 
Hinweise 
 
Die gesetzlichen Vorgaben zum Betreiben einer Spielhalle finden Sie im Hessischen Spiel-

hallengesetz (SpielhG). Um die nötigen Geldgewinngeräte ordnungsgemäß aufstellen zu 

können, berücksichtigen Sie bitte die Vorgaben aus der Spielverordnung (SpielV). 

mailto:b.kaiser@stadt-muehlheim.de
http://www.vollstreckungsportal.de/

